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Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §93 Abs3 lita;

1. BAO § 93 heute

2. BAO § 93 gültig ab 01.01.1962

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie Ra 2016/13/0049 E 21. Februar 2018 RS 1

Stammrechtssatz

Ein Erkenntnis des Bundes8nanzgerichtes muss so begründet sein, dass der Denkprozess, der darin seinen

Niederschlag 8ndet, sowohl für den Abgabep;ichtigen als auch im Fall der Anrufung des Verwaltungsgerichtshofes für

diesen nachvollziehbar ist. Dabei ist auf alle vom Abgabep;ichtigen substantiiert vorgetragenen, für die Entscheidung

relevanten Behauptungen einzugehen (vgl. zuletzt etwa VwGH 13.9.2017, Ra 2015/13/0019, m.w.N.).Ein Erkenntnis des

Bundes8nanzgerichtes muss so begründet sein, dass der Denkprozess, der darin seinen Niederschlag 8ndet, sowohl

für den Abgabep;ichtigen als auch im Fall der Anrufung des Verwaltungsgerichtshofes für diesen nachvollziehbar ist.

Dabei ist auf alle vom Abgabep;ichtigen substantiiert vorgetragenen, für die Entscheidung relevanten Behauptungen

einzugehen vergleiche zuletzt etwa VwGH 13.9.2017, Ra 2015/13/0019, m.w.N.).
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